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A.  Einleitung 
A. Einleitung 

 

I.  Forschungsfrage und Eingrenzung des Themas 
I. Forschungsfrage und Eingrenzung des Themas 

Die vorliegende Arbeit hat die außervertragliche Haftung der EU für rechts-
widriges Verhalten zum Gegenstand. Diese ist primärrechtlich im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, und zwar in Art 340 Abs 21, 
verankert.  

Es erfolgt eine grundlegende Befassung mit der Frage, ob die Ausgestal-
tung der Klage auf außervertraglichen Schadenersatz ihren Funktionen im 
Rahmen des unionsrechtlichen Rechtsschutzsystems gerecht wird. Dazu wer-
den sowohl die prozessualen als auch die materiell-rechtlichen Haftungsvor-
aussetzungen eingehend analysiert. Speziell das Spannungsverhältnis zwi-
schen den beiden Hauptzwecken, dem Schutz individueller Rechte und der 
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Europäischen Union, macht die-
sen Ansatz zweckmäßig. Verstärktes Augenmerk wird dabei auf die Frage 
gelegt, ob die konkrete Ausgestaltung der einschlägigen primärrechtlichen 
Regelung durch die Rechtsprechung einen Beitrag zur Verbesserung des 
Individualrechtsschutzes auf Unionsebene zu leisten vermag.  

Insbesondere bei der Ausgestaltung der materiell-rechtlichen Haftungsvor-
aussetzungen finden die verschiedenen Funktionen2 der Schadenersatzklage 
Berücksichtigung. Der eigentliche Schwerpunkt liegt daher in der Analyse 
dieser umfangreichen materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen. Be-
sonders das Erfordernis der hinreichend qualifizierten Rechtswidrigkeit3 
schränkt den Schutz individueller Rechte durch Art 340 Abs 2 AEUV erheb-
lich ein. Darüber hinaus basiert die Ausgestaltung dieser und der übrigen 

                                                           
1 Art 340 Abs 2 AEUV idF nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, ABl 2012, C 326, 47: „Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Uni-
on den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten 
Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitglied-
staaten gemeinsam sind.“ 

2 Diese sind die Ausgleichsfunktion, die individualrechtsschützende Funktion, die 
grundrechtliche Funktion sowie der Schutz der Verwaltungseffizienz, die Präventivfunkti-
on und die Sanktionsfunktion (dazu ausführlich F. Zweck der Haftung). 

3 G.II.8. Hinreichend qualifizierte Rechtsverletzung. 



2 A. Einleitung  

Voraussetzungen allein auf der Rechtsprechung4, sodass sich ein kasuistisch 
geprägtes Bild bietet. 

Bei der nachfolgenden kritischen Würdigung der Haftungsvoraussetzungen 
sollen zu Tage tretende Lücken und Inkohärenzen unter Heranziehung der 
Haftungszwecke geschlossen und Lösungswege aufgezeigt werden. Den Ent-
scheidungen der Unionsgerichte wird in diesem Bereich, wie in der gesamten 
Arbeit, ein entscheidender Stellenwert beigelegt. Der methodische Schwer-
punkt wird daher auf die Untersuchung der zu Art 340 Abs 2 AEUV ergange-
nen Rechtsprechung gelegt.  

Auch auf die Judikatur zur Staatshaftung wird eingegangen, da der EuGH 
die Haftungsvoraussetzungen beider Rechtsinstitute einander angegleichen 
hat und eine Sonderentwicklung in einem der beiden Bereiche nicht (mehr) 
zu erwarten ist. Es muss allerdings dahingestellt bleiben, ob die Entwicklung 
der Judikatur zur außervertraglichen Haftung im Bereich des rechtswidrigen 
Organhandelns schon endgültig abgeschlossen ist. Dies wird wohl auch da-
von abhängen, ob der Gerichtshof der Europäischen Union seine Rechtspre-
chung zur Staatshaftung unverändert beibehält. 

Auf eine allfällige Haftung für rechtmäßiges Verhalten unter Art 340 
Abs 2 AEUV wird in vorliegender Arbeit nicht eingegangen.5 Hierfür sind 
gänzlich andere Erwägungen maßgebend, als bei einer Rechtswidrigkeitshaf-
tung. So beziehen sich etwa die Befürworter einer Haftung für rechtmäßiges 
Verhalten auf das französische Rechtsinstitut der Staatshaftung infolge Ver-
stoßes gegen die Lastengleichheit der Bürger (rupture de l’egalité devant les 
charges publiques) oder auf die deutsche und österreichische Enteignungsent-
schädigung.6 Die Bejahung einer Rechtmäßigkeitshaftung ist eng mit der 
Frage verknüpft, inwieweit der Einzelne Opfer im Wohle der Allgemeinheit 
tragen muss. Ihr liegen daher nicht nur rechtliche, sondern auch gesell-
schaftspolitische Überlegungen zu Grunde.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 E.I. Rumpftatbestand des Art 340 Abs 2 AEUV. 
5 Dazu ausführlich Haack, Die außervertragliche Haftung für rechtmäßiges Verhalten. 
6 Schockweiler, Le régime extra-contractuelle, RTDE 1990, 61; Craig/de Burca, EU 

Law5, 570; Bronckhorst, The Valid Legislative Act as a Cause of Liability of the Com-
munity, 155 ff in Heukels/Mc Donnell, The Action for Damages in Community Law; 
Ossenbühl, Staatshaftungsrecht5, 617 f. 
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich in acht Teile.  
A. Einleitung 
B. Einführung in das Thema: In diesem Teil wird Abgrenzung der außer-

vertraglichen Haftung zu anderen Tatbeständen vorgenommen und ein Über-
blick über die geschichtliche Entwicklung gegeben.  

C. Gerichtszuständigkeit: Hier wird die Gerichtszuständigkeit für Klagen 
nach Art 340 Abs 2 AEUV und ein mögliches Rechtsmittelverfahren behan-
delt. 

D. Verhältnis der außervertraglichen Haftung nach Art 340 Abs 2 AEUV 
zu anderen Rechtsbehelfen: Dieser Teil ist dem Verhältnis der Schadener-
satzklage zu den unionsrechtlichen Rechtsbehelfen der Nichtigkeits- und 
Untätigkeitsklage7 und zu innerstaatlichen Klagemöglichkeiten8 gewidmet. 
Insbesondere die Rechtsprechung zum Vorrang des innerstaatlichen Rechts-
schutzes wird dabei im Hinblick auf die individualrechtsschützende Funktion 
der Schadenersatzklage einer kritischen Analyse unterzogen.  

E. Ermittlung unionsrechtlicher Normen durch den EuGH: Daran an-
schließend wird der Frage nachgegangen, wie weit die Unionsgerichte neue 
Haftungsvoraussetzungen entwickeln dürfen und nach welcher Methodik sie 
dabei vorzugehen haben. Schwerpunkt der Darstellung bildet die Bedeutung 
der „allgemeinen Rechtsgrundsätze der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen“ 
bei der Herausbildung von Haftungsvoraussetzungen. 

F. Hauptzwecke der Haftung: Hier erfolgt die Herausarbeitung der Funkti-
onen einer Klage auf außervertraglichen Schadenersatz, um sodann zu analy-
sieren, inwieweit diese bei der Ausgestaltung der prozessualen sowie mate-
riell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen ihre Berücksichtigung finden. 
Insbesondere soll dabei eine Systematisierung und Gegenüberstellung der 
Funktionen aus Sicht des Geschädigten9 und jener aus Sicht der Europäischen 
Union10 mit dem Zweck einer Hierarchisierung der einzelnen Haftungszwe-
cke erfolgen.  

G. Voraussetzungen der Haftung nach Art 340 Abs 2 AEUV: Die Heraus-
arbeitung der prozessualen sowie materiell-rechtlichen Haftungsvorausset-
zungen bildet das Kernstück der Arbeit. In einem ersten Abschnitt werden die 
prozessualen11 und im zweiten Abschnitt die materiell-rechtlichen Erforder-

                                                           
 7 D.I. Unionsrechtliche Rechtsbehelfe. 
 8 D.II. Innerstaatliche Ansprüche. 
 9 F.I. Funktionen der Schadenersatzklage aus Sicht des Geschädigten.  
10 F.II. Funktionen der Schadenersatzklage aus Sicht der Europäischen Union. 
11 G.I. Zulässigkeit der Klage. 
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nisse12 einer erfolgreichen Klage auf außervertraglichen Schadenersatz an 
Hand der Judikatur der Unionsgerichte analysiert.  

Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Wirkung des klagestattgebenden 
Urteils im Rahmen eines Verfahrens nach Art 340 Abs 2 AEUV und der 
Vollstreckbarkeit dieses Urteils.13  

H. Zusammenfassung: Sie dient der Präsentation der Untersuchungsergeb-
nisse. 

                                                           
12 G.II. Begründetheit der Klage. 
13 G.III. Urteilswirkung und Vollstreckbarkeit. 
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Wurde früher das Unionsrecht oftmals bloß als eine ferne, der Völkerrechts-
ordnung ähnliche und von den staatlichen Rechtsordnungen mediatisierte 
Rechtsordnung1 wahrgenommen, rückt es heute zunehmend in das Bewusst-
sein des Einzelnen.2 Seit dem Urteil van Gend und Loos3 vor über fünfzig 
Jahren hat das Unionsrecht zentrale Bereiche des Lebens seiner Rechtsunter-
worfenen wegen seines supranationalen Charakters in einem bislang unbe-
kanntem4 Ausmaß geprägt. Insbesondere durch die Kombination aus unmit-
telbarer Wirkung5 und Anwendungsvorrang6 stellt das Unionsrecht ein auch 
den Einzelnen betreffendes wirksames Rechtssystem dar, welches für eine 
Vielzahl von Sachverhaltskonstellationen direkt bzw indirekt maßgebend ist.7 
Soweit an die Stelle der staatlichen die supranationale Hoheitsgewalt tritt, 

                                                           
1 Kotschy, Ableitung und Durchsetzung primärer Individualansprüche aus dem Gemein-

schaftsrecht, 5. 
2 Kotschy, Ableitung und Durchsetzung primärer Individualansprüche aus dem Gemein-

schaftsrecht, 5. 
3 EuGH Rs 26/62 (van Gend und Loos) Slg 1963, 1. 
4 Das Ausmaß war nicht (nur) auf supranationaler Ebene unbekannt, sondern wegen der 

Neuheit der Supranationalität bisher überhaupt unbekannt. 
5 Dies bedeutet insbesondere, dass sich der Einzelne vor nationalen Behörden direkt auf 

Normen des Unionsrechts berufen kann und diese unmittelbar in seine Rechtsposition 
eingreifen. Dazu Arndt/Fischer/Fetzer, Europarecht10 Rz 161; von Danwitz, Europäisches 
Verwaltungsrecht, 149; Frenz, Handbuch Europarecht V Rz 11. 

6 Der Anwendungsvorrang besagt, dass bei einer echten Normenkollision zwischen na-
tionalem Recht und Unionsrecht letzteres in der Anwendung vorgeht. Das entgegenstehen-
de nationale Recht ist im Konfliktfall nicht anzuwenden, bleibt aber weiterhin in Geltung; 
Beljin, Die Zusammenhänge zwischen dem Vorrang, den Instituten der innerstaatlichen 
Beachtlichkeit und der Durchführung des Gemeinschaftsrechts, EuR 2002, 351 f; 
Nettesheim, Art 1 AEUV Rz 68 in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 
Union46. Der Mitgliedstaat ist durch die unionsrechtliche Klarstellungspflicht gehalten, die 
unionsrechtswidrige Norm zu beseitigen; Fischer/Köck/Karollus, Europarecht Rz 867. 

7 Beljin, Die Zusammenhänge zwischen dem Vorrang, den Instituten der innerstaatli-
chen Beachtlichkeit und der Durchführung des Gemeinschaftsrechts, EuR 2002, 351 f; 
Nettesheim, Art 1 AEUV Rz 68 in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 
Union46. 


